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Geschätzte Stimmbürgerin 
Geschätzter Stimmbürger 
 
Wir laden Sie ein, die Vorlagen des Gemeinderates zu prüfen und an der Gemeinde-
versammlung von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Diese Weisung finden Sie 
auf www.stallikon.ch/gemeindeversammlung und kann am Schalter der Einwohnerkon-
trolle solange Vorrat bezogen werden. 
 

 

Die Gemeindeversammlung findet vorbehältlich von behördlichen Anordnungen im Zu-
sammenhang mit COVID-19 bzw. der Strommangellage statt. Sollte es notwendig wer-
den, erlässt der Gemeinderat allfällige Massnahmen. Diese werden im Anzeiger aus 
dem Bezirk Affoltern sowie auf www.stallikon.ch veröffentlicht. 
 

14. Oktober 2022 Gemeinderat Stallikon 

  
 
 
Steuerfuss 2023 
 
Im Jahre 2023 ist mit folgendem Gesamtsteuerfuss (Gemeindesteuern) zu rechnen: 
 
  2019 2020 2021 2022 22002233 
Politische Gemeinde 85 % 85 % 85 % 85 % 8855  %% 
Sekundarschulgemeinde 16 % 16 % 16 % 16 % 1166  %% 
  101 % 101 % 101 % 101 % 110011  %% 
 
Ev.-ref. Kirchgemeinde 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 
  109 % 109 % 109 % 109 % 110099  %% 
 
Röm.-kath. Kirchgemeinde 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 
  112 % 112 % 112 % 112 % 111122  %% 
 
((oohhnnee  GGeewwäähhrr))  Stand Drucklegung Oktober 2022 
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1. Reglement Jugendsportförderung in der Gemeinde Stallikon 

Teilrevision 
 
 

AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
  
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 13 
Gemeindeordnung vom 13. Juni 2021 (GO), zu beschliessen: 
 
1. Die Teilrevision vom Reglement über die Jugendsportförderung in der Ge-

meinde Stallikon vom 11. Dezember 2002 wird genehmigt. Die Änderun-
gen treten auf den 1. Januar 2023 in Kraft. 

 
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
BBeelleeuucchhtteennddeerr  BBeerriicchhtt  
 

Das kommunale Reglement über die Jugendsportförderung in der Gemeinde 
Stallikon wurde am 11. Dezember 2002 erlassen und trat am 1. Januar 2003 
in Kraft. Zweck dieses Reglements ist die finanzielle Unterstützung der sportlich 
ausgerichteten Vereine mit Sitz in Stallikon für ihre Arbeit im Bereich der Jugend-
sportförderung. Gerade sie sind es, die im gesellschaftlichen und im Gesund-
heits-Bereich eine wichtige Stellung einnehmen. Sie bieten u. a. mit ausgebilde-
ten J+S-Leiterinnen und Leitern den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigung in der Gemeinde. Dabei wird auch deren soziales Verhalten positiv ge-
prägt. Sinn und Zweck der Jugendförderung im Bereich des Sports sind allge-
mein anerkannt und unbestritten. 
 

Anfangs 2022 sind über 200 Jugendliche zwischen 6 und 20 Jahren in den 
sechs örtlichen (J+S-anerkannten) Sportvereinen engagiert. Von den Trainerin-
nen und Trainern sowie den Leiterinnen und Leitern werden pro Jahr unzählige 
Trainingsstunden, überwiegend ehrenamtlich, angeboten. Obwohl die Stalliker 
Vereine kommunale Infrastrukturen weitgehend kostenlos benützen können, ist 
ihre finanzielle Lage alles andere als rosig, denn sie verfügen über sehr knappe 
Budgets. Deshalb hat die Gemeindeversammlung im Jahr 2002 auf Antrag des 
Gemeinderates ein Reglement zur Ausrichtung eines jährlich wiederkehrenden 
Beitrages von Fr. 25'000.00 bewilligt. 
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Die Verteilung des Beitrages sieht wie folgt aus (Stand März 2022): 

 
 

Das Reglement hat sich seither bestens bewährt. Der Gemeinderat möchte nun 
die Gelegenheit nutzen, das Reglement punktuell anzupassen. Der Gemeinde-
rat schlägt vor, dass neu auch ein Mitglied des Gemeinderates in der Kommis-
sion Einsitz nimmt. Den Vorsitz der Kommission soll im Rahmen der Konstituie-
rung durch die Kommission selber bestimmt werden. Grund dafür ist, dass sich 
die Suche nach einem "neutralen Vorsitzenden" generell nicht einfach gestaltet. 
 

Nachfolgend wird das vollständige Reglement aufgeführt; die Anpassungen sind 
farblich hinterlegt. 
 
Reglement über die Jugendsportförderung in der Gemeinde Stallikon 
vom 11. Dezember 2002 
 

1. Grundsätzliches 
 

Mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2002 tritt die Jugendsportförderung 
der Gemeinde Stallikon in Kraft. Sportvereinen mit Sitz in Stallikon, welche Jugendsportförderung 
betreiben, wird ein jährlicher Beitrag ausgerichtet. Mit diesem Reglement wird die Verteilung gere-
gelt. 

 

2. Kommission 
  

 Die Kommission „Jugendsportförderung" ist eine beratende Kommission im Sinne von Art. 19 Art. 
38 der Gemeindeordnung. Sie bildet sich aus je einer Vertretung einem Vertreter der bezugsbe-
rechtigten Sportvereine sowie des Gemeinderates. Die Vertretung des Gemeinderates wird 
durch den Gemeinderat bestimmt. Die Kommission bestimmt den Vorsitz anlässlich der Kon-
stituierung. einem neutralen Vorsitzenden. Er wird durch den Gemeinderat bestimmt. Die Amts-
dauer der Kommission beträgt 4 Jahre und entspricht derjenigen des Gemeinderates. Die Kommis-
sion tagt nach Bedarf, mindestens einmal im Jahr. 

 

3. Aufgaben der Kommission 
  

 Auswahl und Kontaktpflege Bezeichnung der der bezugsberechtigten Vereine 
 jährliche Erhebung der Jugendsportaktivitäten 
 Beurteilung und Bewertung der Aktivitäten der Vereine 
 Festlegung der Beiträge gemäss Ziffer 7 
 Prüfung der Unterstützungsanträge 
 Redaktion von Anträgen zuhanden des Gemeinderates 
 Erstellung des jährlichen Rechenschaftsberichtes an den Gemeinderat 
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4. Unterstützungsberechtigung 
 

 Sportvereine mit Sitz oder Trainingsort der Juniorenabteilung in Stallikon 
 Der Verein muss aktive Jugendsportförderung betreiben 
 Die Vereine betreiben eine Sportart, die vom J+S anerkannt ist 

 

5. Unterstützungsanträge 
 

Die bezugsberechtigten Vereine müssen der Kommission spätestens bis am 31. Dezember jeden 
Jahres einen Unterstützungsantrag mit folgendem Inhalt einreichen: 
 

 Liste aller Jugendlichen zwischen 6 und 20 Jahren mit Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Adresse und Wohnort 

 Liste aller beteiligten Leiterinnen und Leiter mit Name, Vorname und Ausbildung 
Jahresprogramm mit den geplanten Jugendsportaktivitäten im nächsten Jahr 
 

Bis am 31. März des folgenden Jahres sind noch die letzte Jahresrechnung und der schriftliche Jah-
resbericht des Vereins vorzulegen. 

 

6. Beitrag 
 

Die Gemeinde Stallikon stellt der Kommission „Jugendsportförderung" zuhanden der berechtigten 
Vereine jährlich einen festen Beitrag zur Verfügung. Über dessen Höhe entscheidet der Gemeinde-
rat, bzw. die Gemeindeversammlung. Bei ausgewiesenem Bedarf stellt die Kommission Antrag auf 
Erhöhung des Betrages. 
 

Der von der Gemeindeversammlung bewilligte Beitrag beträgt für das Jahr 2003 Fr. 25'000.00. Die 
Beiträge werden den Vereinen im 1. Quartal des Jahres für das laufende Jahr ausbezahlt. erstmals 
im Jahr 2003. 

 

7. Verteilung und Verwendung 
 

Der jährlich zur Verfügung gestellte Gesamtbeitrag wird wie folgt aufgeteilt: 
 

20 % Sockelbetrag, geteilt durch Anzahl Vereine, für alle gleich (Fixbeitrag) 
60 % variabler Betrag, proportional nach Mitgliederzahl der Stalliker Jugendlichen 
20 % Reserve-/Dispositionsbetrag für ausserordentliche Ereignisse 
 

Die Verteilung wird durch die Kommission festgelegt. Kommt in der Kommission keine Einigung zu-
stande, entscheidet der Gemeinderat als letzte Instanz. 
 

Wenn der Reserve-/Dispositionsbetrag (20 % des Gesamtbeitrages) für ausserordentliche Ereig-
nisse oder Unterstützungen im laufenden Jahr nicht benötigt wird, ist er auf das nächste Rechnungs-
jahr vorzutragen. Die Kommission kann damit ganz oder teilweise: 
 

 Rückstellungen für grössere Vorhaben (z. B. polysportive Veranstaltungen, Sportfeste usw.) ma-
ximal im Umfang eines vollen jährlichen Gesamtbeitrages bilden; 

 ihn im Folgejahr je hälftig als Sockel- und als variabler Beitrag an die beteiligten Vereine ausrich-
ten. 

 

8. Schlussbestimmungen 
 

Das vorliegende Reglement wurde von der Gemeindeversammlung Stallikon am 11. Dezember 2002 
genehmigt und tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. Eine Anpassung von Ziffern 2, 3 und 6 ist an der 
Gemeindeversammlung vom 30. November 2022 erfolgt. 
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Zuständigkeit 
 

Gemäss Art. 13 Gemeindeordnung vom 13. Juni 2021 (GO) beschliesst die 
Gemeindeversammlung über wichtige Rechtssätze. Da die Gemeindeversamm-
lung das Reglement über die Jugendsportförderung in der Gemeinde Stallikon 
am 11. Dezember 2002 erlassen hat, ist sie auch für dessen Anpassung bzw. 
Aufhebung zuständig. 
 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten der Teilrevision zuzustim-
men. 
 
 
 

AAbbsscchhiieedd  ddeerr  RReecchhnnuunnggsspprrüüffuunnggsskkoommmmiissssiioonn  
 
Erwägung 
Die Rechnungsprüfungskommission hat das Geschäft materiell und finanziell 
geprüft und in Ordnung befunden. 
 
Abschied 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, 
dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen. 
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2. Verordnung über die Gemeindezuschüsse 
 Aufhebung 
 
 

AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
  
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 13 
Gemeindeordnung vom 13. Juni 2021 (GO), zu beschliessen: 
 
1. Die Verordnung über die zusätzlichen Alters-, Hinterlassenen- und Invali-

denhilfe (Gemeindezuschüsse) vom 9. Dezember 1987 wird per 31. De-
zember 2023 aufgehoben. Die Gemeindezuschüsse werden ab 1. Ja-
nuar 2024 nicht mehr ausgerichtet. 

 
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
BBeelleeuucchhtteennddeerr  BBeerriicchhtt  
 

Die kommunale Verordnung über die zusätzlichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenhilfe (Gemeindezuschüsse) wurde am 9. Dezember 1987 von der Ge-
meindeversammlung erlassen und trat am 1. Januar 1988 in Kraft. Der ur-
sprüngliche Zweck der Gemeindezuschüsse besteht heute nicht mehr, denn die 
Pensionärinnen und Pensionäre in einem Alters- und Pflegeheim erhalten alle-
samt keine Gemeindezuschüsse mehr. Die Verordnung über die zusätzlichen 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenhilfe (Gemeindezuschüsse) soll deshalb 
per 31. Dezember 2023 aufgehoben werden.  
 

Betagte, Hinterlassene und Menschen mit Behinderungen sollen über die nöti-
gen Mittel verfügen, um die Kosten für den Lebensunterhalt bestreiten zu kön-
nen. Zusatzleistungen zur AHV und IV helfen dort, wo die Renten und das übrige 
Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht decken. Sie sind ein massge-
schneidertes Instrument, um für AHV oder IV-Bezüger und Bezügerinnen das 
verfassungsmässig garantierte Grundrecht auf Existenzsicherung sicherzustellen. 
Die Zusatzleistungen bestehen aus mehreren Leistungskategorien und umfassen 
Folgendes: 
 

 Ergänzungsleistungen (EL) 
 Ergänzungsleistungen werden gemäss Bundesgesetz über Ergänzungsleis-

tungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG, 
SR 831.30) ausgerichtet und umfassen einerseits Beiträge an den Lebens-
bedarf, die monatlich ausgerichtet werden, und beinhalten anderseits die 
Krankheits- und Behinderungskosten. 

 

 Beihilfen (BH) 
 Beihilfen werden gemäss kantonalem Gesetz über die Zusatzleistungen zur 

AHV/IV (ZLG, LS 831.3) zusätzlich zu den Ergänzungsleistungen ausgerich-
tet.  
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 Gemeindezuschüsse (GZ)  
 Die Gemeinden können gestützt auf § 20 Abs. 1 ZLG Gemeindezuschüsse 

zu den Beihilfen gewähren. Diese werden gemäss kommunalen Rechts-
grundlagen ausgerichtet. 

 

Mit Beschluss vom 9. Dezember 1987 hat die Gemeindeversammlung die Ver-
ordnung über die zusätzliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenhilfe (Ge-
meindezuschüssen) genehmigt und per 1. Januar 1988 in Kraft gesetzt. Damit 
erhalten bedürftige AHV-oder IV-Rentenbeziehende unter bestimmten Umstän-
den, zusätzlich zu den Ergänzungsleistungen des Bundes und den kantonalen 
Beihilfen, Gemeindezuschüsse. Die Gemeindezuschüsse wurden vor dem Hin-
tergrund eingeführt, dass die AHV- und IV-rentenberechtigten Bewohnerinnen 
und Bewohnern eines Alters- und Pflegeheimes finanziell genügend abgesichert 
und die Pensionstaxen vergünstigt wurden. 
 

Damit ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen besteht, müssen persönliche und 
wirtschaftliche Voraussetzungen erfüllt sein. So muss beispielsweise eine an-
spruchsberechtigte Person ihren Wohnsitz in der Schweiz begründen und bereits 
einen Anspruch auf eine AHV- oder IV-Rente oder eine Hilfslosenentschädigung 
haben. Die anerkannten Ausgaben dieser Personen müssen zudem die anre-
chenbaren Einnahmen übersteigen. Für die Anspruchsberechtigung für Beihilfen 
wird ein erhöhter Lebensbedarf angerechnet. Heimbewohnerinnen und -bewoh-
ner haben Anspruch auf Beihilfen (oder kantonale Zuschüsse), wenn die Ergän-
zungsleistungen die Heimtaxen nicht zu decken vermögen. Gemeindezuschüsse 
werden an Personen ausgerichtet, welche die Voraussetzungen für Ergänzungs-
leistungen erfüllen. 
 
Übersicht über das Zusatzleistungssystem 
 

Die Zusatzleistungen zur AHV/IV garantieren Personen, deren Existenzbedarf 
durch die Leistungen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
nicht gedeckt ist, ein gesetzlich vorgeschriebenes Mindesteinkommen. Die jähr-
lichen Ergänzungsleistungen entsprechen dem Betrag, um den die anerkannten 
Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen. Als anerkannte Ausga-
ben gelten der allgemeine Lebensbedarf (Ausgaben für Nahrung, Kleidung, 
Wohnungseinrichtung, Körperpflege, Verkehr, Kommunikation, Freizeit und 
Kultur sowie Sachversicherungen und Steuern), der normierte Mietzins sowie ein 
Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenversicherung. Als Einkommen 
gelten grundsätzlich Einnahmen aus der AHV oder IV-Rente, der beruflichen 
Vorsorge sowie aus der Militär- oder Unfallversicherung. Ebenfalls werden Ein-
künfte aus dem Vermögen (wie Zinsen, Miete usw.) sowie ein Anteil des Vermö-
gens, falls dieses die gesetzlich festgelegte Freigrenze übersteigt, als Einkommen 
angerechnet.  
 

Die Höhe der anrechenbaren anerkannten Ausgaben sowie Einnahmen sind im 
Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG) festgelegt. Die 
pauschal anrechenbaren Krankenkassenprämien werden hingegen kantonal 
festgelegt.  
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Die kantonalen Beihilfen werden grundsätzlich nach demselben System berech-
net und ausgerichtet wie die Ergänzungsleistungen. Voraussetzung für einen An-
spruch auf kantonale Beihilfen sind insbesondere der Anspruch auf Ergänzungs-
leistungen. Der jährliche Höchstanspruch für Beihilfen beträgt gemäss § 16 
Abs. 1 Zusatzleistungsgesetz (ZLG) für Alleinstehende Fr. 2'420.00 und für Ehe-
paare sowie für Paare in eingetragener Partnerschaft Fr. 3'630.00. Für volljäh-
rige Waisen und Kinder beträgt er Fr. 2'420.00. 
 

Die Höhe der Gemeindezuschüsse wurde seit 1989 mehrmals teuerungsbedingt 
angepasst und mit GRB Nr. 185 vom 9. Oktober 2018 letztmals neu auf jähr-
lich Fr. 1'920.00 für Alleinstehende, Fr. 2'880.00 für Ehepaare und Fr. 960.00 
pro Kind festgesetzt. 
 
Kostenentwicklung der Gemeindezuschüsse 
 

Unter Berücksichtigung der im Jahr 1987 bekannten Beihilfebezüger und der 
Altersstruktur war damals von jährlich wiederkehrenden Gemeindezuschüssen 
in der Höhe von rund Fr. 12'000.00 auszugehen. Per 31. Mai 2022 wurden an 
13 Personen Gemeindezuschüsse im Umfang von rund Fr. 24'000.00 pro Jahr 
ausbezahlt. In Stallikon sind bereits heute 18 % der Wohnbevölkerung über 
65 Jahre alt. Diese Altersstruktur wird sich weiterhin verschärfen. Die Gemeinde 
trägt die Kosten für Gemeindezuschüsse vollumfänglich selbst. Staats- oder 
Bundesbeiträge können keine geltend gemacht werden. 
 
Abschaffung der Gemeindezuschüsse 
 

Der ursprüngliche Zweck der Gemeindezuschüsse besteht heute nicht mehr, 
denn die Pensionärinnen und Pensionäre in einem Alters- und Pflegeheim er-
halten allesamt keine Gemeindezuschüsse mehr. Sie können deshalb abge-
schafft werden, auch weil:  
 

a) Soziale Sicherheit gestiegen 
 Seit der Einführung der Gemeindezuschüsse im Januar 1989 wurde das 

Schweizerische Sozialversicherungswesen und damit die soziale Sicherheit 
ganz allgemein verbessert, massiv ausgebaut und auf tragfähige Füsse ge-
stellt. Heutige Rentenberechtigte verfügen in der Regel nebst der AHV-Rente 
(1. Säule) über eine BVG-Rente (2. Säule) und oftmals auch über Leistungen 
aus der freiwilligen Vorsorge (Säule 3a/3b). Für diejenigen Personen, wel-
che dennoch über ungenügende Mittel verfügen, reichen die von Bund und 
Kanton ausgerichteten Ergänzungsleistungen und Beihilfen in der Regel aus, 
um den Lebensunterhalt zu decken. 

 

b) Pensionärinnen und Pensionäre in Heimen abgesichert 
 Das gesicherte und stabile Drei-Säulen-Prinzip bewirkt, dass die 

(Norm-)Pensionstaxen von Heimbewohnern vollumfänglich durch die Er-
gänzungsleistungen (allenfalls durch Beihilfen) gedeckt sind. Darüber hin-
aus ist seit der letzten Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) si-
chergestellt, dass Heimbewohnerinnen und -bewohner - unabhängig von 
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ihren finanziellen Verhältnissen - noch maximal Fr. 23.00 pro Tag an Pfle-
gekosten entrichten müssen. Auch dies wird, je nach wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit, durch die Ergänzungsleistungen übernommen. Der Restbe-
trag wird durch die Krankenversicherer und die Gemeinden getragen.  

 

c) Geringfügigkeit der Gemeindezuschüsse 
 Die Gemeindezuschüsse machen einen sehr geringen Anteil an den Zusatz-

leistungen aus und haben ihre existenzsichernde Funktion verloren. Mit den 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und den kantonalen Beihilfen wird diese 
aber weitgehend gesichert. 

 

d) Ambulante Krankenpflege 
 Auch Pflegebedürftige, welche zu Hause leben und von der Spitex betreut 

werden, profitieren in hohem Ausmass von der oben erwähnten KVG-Revi-
sion. Die Gemeinden steuern das Normdefizit bei und die Krankenversiche-
rer leisten die vertragsmässigen Beiträge. Auch hier decken die Ergänzungs-
leistungen im Bedarfsfall den gesetzlich geregelten Selbstbehalt. 

  

e) Anpassung anrechenbare Mietzinslimiten 
 Im Weiteren ist per 1. Januar 2021 ein neues Bundesgesetz über die Ergän-

zungsleistungen in Kraft getreten. In dieser wurden die Maximalhöhe für 
Mietzinse nach regionalen Gegebenheiten angepasst. Bis anhin galt jährlich 
pauschal ein Maximum von Fr. 13'200.00 für Einzelpersonen oder 
Fr. 15'000.00 für Ehepaare. Die Gemeinde Stallikon zählt zur Region 2. 
Der für diese Region maximal anrechenbare Mietzins wurde um Fr. 225.00 
pro Monat für Alleinstehende bzw. um Fr. 325.00 pro Monat erhöht. Bei 
Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen, welche in einer 
selbstbewohnten Liegenschaft leben, wird als Teil der Wohnkosten eine Pau-
schale für Nebenkosten als Ausgaben anerkannt. Die Pauschale wurde um 
50 % erhöht und liegt für die Nebenkosten neu bei Fr. 2'520.00 bzw. für 
die Heizkosten bei Fr. 1'260.00. 

 

f) Verbreitung der Gemeindezuschüsse 
 Im Jahr 2013 richteten im Kanton Zürich noch rund 48 von (damals) 

171 Gemeinden Gemeindezuschüsse aus. Die Tendenz sinkt weiter. Im Be-
zirk Affoltern richten nur noch die beiden Unteramtsgemeinden Stallikon 
und Wettswil a. A. (bis 31. Dezember 2023) sowie Hedingen und Obfelden 
Gemeindezuschüsse aus. 

 
Auswirkungen der Abschaffung der Gemeindezuschüsse 
 

Es ist unbestritten, dass die Gemeindezuschüsse für Einwohnerinnen und Ein-
wohner, welche über ein knappes monatliches Budget verfügen, eine kleine, 
aber wichtige Unterstützung bilden. Für die einzelnen Beziehenden wird deshalb 
die Abschaffung der Gemeindezuschüsse spürbar sein. Es ist aber nicht damit 
zu rechnen, dass die Aufhebung der Verordnung über die Gemeindezuschüsse 
zu den Zusatzleistungen zur AHV/IV zu höheren Ausgaben bei der gesetzlichen 
wirtschaftlichen Hilfe führen wird, da die Gemeindezuschüsse, wie dargelegt, 
keine existenzsichernde Funktion mehr übernehmen. Wird die Verordnung über 
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die Gemeindezuschüsse aufgehoben, kann der Gemeindehaushalt dadurch 
jährlich um rund Fr. 24'000.00 sowie mit Fr. 550.00 für die administrative Be-
arbeitung (Tendenz zunehmend aufgrund Altersstruktur) entlastet werden. Der 
Ausbau der sozialen Sicherheit bietet genügend Gewähr für die Existenzsiche-
rung der Betroffenen. Es ist nicht mehr opportun, dass weiterhin Gemeindezu-
schüsse ausgerichtet werden. 
 
Zuständigkeit 
 

Gemäss Art. 13 Gemeindeordnung vom 13. Juni 2021 (GO) beschliesst die 
Gemeindeversammlung über wichtige Rechtssätze. Da die Gemeindeversamm-
lung die Verordnung über die zusätzlichen Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denhilfe (Gemeindezuschüsse) am 9. Dezember 1987 erlassen hat, ist sie auch 
für deren Aufhebung zuständig. 
 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten der Aufhebung der Verord-
nung über die zusätzlichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenhilfe (Gemein-
dezuschüsse) vom 9. Dezember 1987 per 31. Dezember 2023 an der Gemein-
deversammlung zuzustimmen.  
 
 

AAbbsscchhiieedd  ddeerr  RReecchhnnuunnggsspprrüüffuunnggsskkoommmmiissssiioonn  
 
Erwägung 
Die Rechnungsprüfungskommission hat das Geschäft materiell und finanziell 
geprüft und in Ordnung befunden. 
 
Abschied 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, 
dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen. 
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3. Budget 2023 der politischen Gemeinde und 
 Festsetzung Steuerfuss 
 
 

AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
  
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 16 
Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung vom 13. Juni 2021 (GO), zu beschliessen: 
 
1. Das Budget für das Jahr 2023 der politischen Gemeinde Stallikon wird 

mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt: 
 
1.1 Erfolgsrechnung 

- Aufwand Fr. 21'459'800.00 
- Ertrag ohne ordentliche Steuern Fr. 11'163'200.00 
- Aufwandüberschuss Fr. 10'296'600.00 
 wird gedeckt durch: 
 - Steuerertrag 85 % Fr. 10'200'000.00 
 - Entnahme aus Eigenkapital Fr. 96'600.00 

 
1.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 

 - Ausgaben Fr. 2'636'000.00 
 - Einnahmen Fr. 118'000.00 
 - Nettoinvestitionen Fr. 2'518'000.00 
 
1.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen 

- Ausgaben Fr. 0.00 
- Einnahmen Fr. 0.00 
- Nettoinvestitionen Fr. 0.00 

 
1.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. 12'000'000.00 
 
 
2. Für 2023 wird der Steuerfuss der politischen Gemeinde auf 85 % (Vor-

jahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 1.4 
vorstehend festgesetzt. 

 
 
3. Vom Finanz- und Aufgabenplan 2022 bis 2026 wird im Sinne von § 96 

Abs. 2 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) Kenntnis genommen. 
 
 
4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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BBeelleeuucchhtteennddeerr  BBeerriicchhtt  
 

EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  

Das Budget 2023 weist bei einem Aufwand von Fr. 21'459'800.00 und einem 
Ertrag von Fr. 21'363'200.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 96'600.00 aus.  
 

In den nächsten Jahren ist mit keinem starken Bevölkerungswachstum zu rech-
nen. Bei der Budgetierung wurde entsprechend davon ausgegangen, dass die 
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2022 3'790 betragen wird. 
 

Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf dem aktuellen 
Steuervolumen. Der aufgrund der Corona-Pandemie prognostizierte Rückgang 
der Steuererträge blieb aus. Das Mittel der Steuerkraft im Kanton Zürich lag im 
Jahr 2021 nicht bei angenommenen Fr. 3'592.00 je Einwohner/in, sondern bei 
Fr. 3'942.00. Der Finanzausgleich des Kantons Zürich sieht vor, dass die Steu-
erkraft aller Gemeinden angeglichen wird. Aufgrund der angenommenen Steu-
ereinnahmen im Budget 2023 resultiert eine Ausgleichszahlung (Zuschuss) für 
die Gemeinde Stallikon von 1.2 Mio. Franken. Der Anteil der Sekundarschul-
gemeinde Bonstetten beträgt Fr. 190'600.00. 
 

Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive 
und passive Steuerausscheidungen und Nachsteuern entsprechen dem Durch-
schnitt der vergangenen drei Jahre (2019 bis 2021), wie in den Budgets der 
Vorjahre. Diese Einnahmen bleiben auf dem Vorjahresniveau. Der Durchschnitt 
bei den Grundstückgewinnsteuern erhöht sich hingegen um Fr. 300'000.00. 
 

Der Kanton leistet ab dem Jahr 2023 aus dem Strassenfonds jährlich einen 
Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Die Höhe des Beitrags ist der-
zeit noch schwierig abzuschätzen. Der Kantonsrat legt den massgebenden Bei-
trag erst im Dezember 2022 fest. Auch die anrechenbaren Strassenkilometer 
beruhen derzeit noch auf unsicheren Datengrundlagen. Im Budget 2023 ist ein 
Ertrag von Fr. 180'000.00 vorgesehen. 
 

Das Bauamt wurde mit einer zusätzlichen Stelle (40 %) ausgestattet. Weiter wird 
die IT-Infrastruktur der Gemeindeverwaltung erneuert. Neu werden einzelne 
Komponenten gemietet und die Sicherheitsmassnahmen verstärkt. Die Primar-
schule rechnet mit Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 2022 von 
Fr. 159'100.00. Die Mehrkosten im Bereich Kindergarten werden durch tiefere 
Kosten im Bereich Primarschule kompensiert. Die Kosten für die Musikschule 
nehmen aufgrund der grösseren Nachfrage markant zu. Im Bereich Schullie-
genschaften sind Fr. 100'000.00 für eine Machbarkeitsstudie und einem an-
schliessenden Leistungswettbewerb eingestellt. Im Bereich Tagessbetreuung stei-
gen die Personalkosten um rund 10 %. Die Aufwände für die Arbeitsgruppen 
Übertritt, Kommunikation, Schulweg und Schulmodell fallen im Jahr 2023 nicht 
mehr an, was zu einer Reduktion der Ausgaben im Bereich Schulleitung/Schul-
pflege führt. Durch den Personalwechsel im Schulsekretariat fallen tiefere Per-
sonalkosten an. Im Bereich der Sonderschulen steigt der Aufwand um 
Fr. 100'000.00. Einerseits wird ein zusätzliches Schulkind in einer externen 
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Schule betreut und andererseits müssen alle Gemeinden einen Betrag von 
Fr. 5.90 je Einwohner/in an die Spitalschulen leisten.  
 

Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2022 sind folgende: 
 

Mehraufwand Gemeindeverwaltung Fr. 171'800.00 
Mehraufwand Bereich Bildung Fr. 159'100.00 
Mehraufwand Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Fr. 125'000.00 
Mehraufwand Spitex Fr.  51'600.00 
Mehraufwand gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (Fürsorge) Fr. 70'000.00 
Mehraufwand Asylwesen Fr. 349'000.00 
Minderaufwand Gemeindestrassen Fr. - 132'600.00 
Mehreinnahmen Steuern Fr. - 88'000.00 
Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern Fr. - 300'000.00 
Mehreinnahmen Ressourcenzuschuss Fr. - 1'012'000.00 
diverse Mehr-/Minderaufwände Fr.  20'100.00 
 

Total (Minderaufwand gegenüber Budget 2022) Fr. 586'400.00 
 
IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2023 sind Nettoinvesti-
tionen von Fr. 2'518'000.00 vorgesehen. Die IT-Infrastruktur der Gemeindever-
waltung muss erneuert und den neuen Sicherheitsstandards angepasst werden 
(Fr. 155'000.00). Die archivierten Dokumente (Periode 1970 bis 2012) müssen 
in eine historische Ablage überführt werden. Die Gesamtkosten betragen 
ca. Fr. 250'000.00. Im Jahr 2023 ist die vierte Tranche von Fr. 50'000.00 ein-
gestellt. Auf dem Dach der kommunalen Liegenschaft Kinderkrippe Coccolino 
in die Installation einer Photovoltaikanlage für Fr. 100'000.00 vorgesehen. Auf 
die IT-Infrastruktur der Schule muss erneuert werden. Fr. 40'000.00 sind für den 
Ersatz von Notebooks und Fr. 28'000.00 für die Umstellung auf Microsoft 
Office 365 und einen virtuellen Server eingestellt. Beim Projekt "neuer Schul-
raum Pünten" konnte im Jahr 2022 noch nicht mit der Planungsphase gestartet 
werden. Im Jahr 2023 ist deshalb erneut ein Betrag von Fr. 200'000.00 für die 
Planung eingestellt. Das Inventar schützenswerter Bauten muss überarbeitet wer-
den. Die Kosten betragen Fr. 34'000.00. Die vierte Tranche für das Buchprojekt 
im Zusammenhang mit der 900-Jahr-Feier der Gemeinde Stallikon (2024) be-
trägt Fr. 33'000.00. In der Funktion Freizeit sind Nettoausgaben von 
Fr. 130'000.00 für die Erstellung einer Pumptrackanlage enthalten. Auch dieses 
Projekt konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 realisiert werden. Für diverse 
Strassensanierungen sind Fr. 151'000.00, für Erneuerungen in der Wasserver-
sorgung Fr. 994'000.00 und im Bereich Abwasserbeseitigung Fr. 261'000.00 
im Budget enthalten. Bei den Gewässern Hatzentalbach (ö. G. Nr. 8.1) und 
Weidelbach (ö. G. Nr. 4) müssen Schwellen ersetzt werden. Die Kosten am 
Hatzentalbach belaufen sich auf Fr. 210'000.00, für den Weidelbach ist ein 
Betrag von Fr. 55'000.00 in der Investitionsrechnung 2023 eingesetzt. Im Be-
reich Raumordnung sind vier Projekte am Laufen. In der Investitionsrechnung 
sind folgende Beträge eingestellt: Ausscheidung Gewässerräume Fr. 5'000.00, 
Teilrevision Bau- und Zonenordnung Fr. 20'000.00; Revision Kernzonenpläne 
Fr. 12'000.00; Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien Fr. 40'000.00.  
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AAnnttrraagg  zzuumm  SStteeuueerrffuussss  

Per 1. Januar 2018 wurde der Steuerfuss um 4 % auf insgesamt 85 % angeho-
ben. In den vergangenen Jahren konnte die vergleichsweise hohe Verschuldung 
abgebaut werden. Verglichen mit den Zürcher Gemeinden ist die Verschuldung 
je Einwohner/in aber immer noch hoch. Mit gleichbleibendem Steuerfuss ge-
staltet sich die Erfolgsrechnung nahezu ausgeglichen. 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss auf 
85 % zu belassen.  
 
GGeemmeeiinnddeebbeettrriieebbee  ((SSppeezziiaallffiinnaannzziieerruunnggeenn))  

In der Wasserversorgung stehen in den nächsten drei Jahren Investitionen von 
durchschnittlich fast Fr. 600'000.00 an. Da bei einer ausgeglichenen Erfolgs-
rechnung nur knapp Fr. 100'000.00 für die Finanzierung der Investitionen zur 
Verfügungen stehen würden, ist es notwendig, dass in der Erfolgsrechnung ein 
Ertragsüberschuss generiert werden kann. Mit den unveränderten Gebühren re-
sultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 148'000.00. 
 

Durch die Gebührensenkung im Bereich Abwasserbeseitigung per 2022 resul-
tieren in den kommenden Jahren ausgeglichene Ergebnisse. Im Budget 2023 
wird mit einem Ertragsüberschuss Fr. 36'200.00 gerechnet. 
 

Im Bereich der Abfallentsorgung ist nach wie vor ein komfortables Vermögen 
vorhanden. Es kann deshalb trotz des eher hohen Defizits vorerst mit einer An-
passung der Gebühr zugewartet werden. Im Budget 2023 wird mit einem Fehl-
betrag von Fr. 52'400.00 gerechnet.  
 
FFiinnaannzz--  uunndd  AAuuffggaabbeennppllaann  22002222  bbiiss  22002266  
 

Die Gemeinde erstellt jährlich einen Finanz- und Aufgabenplan gemäss § 95 
Gemeindegesetz (GG, LS 131.1). Dieser wurde unter Beizug eines externen Fi-
nanzberaters (swissplan.ch, Matthias Lehmann, Zürich) erarbeitet. 
 

Im Finanz- und Aufgabenplan werden Planungsmassnahmen festgelegt (z. B. 
Demografie, Teuerung, Konjunktur) und mögliche Investitionsprojekte, welche 
zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Finanz- und Aufgabenplans bekannt sind, 
abgebildet. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass alle diese Projekte auch 
umgesetzt werden. Letztlich entscheidet auch der Souverän (mittels Gemeinde-
versammlungsbeschluss oder Urnenabstimmung), ob die einzelnen Investitions-
projekte gutgeheissen werden.  
 

Der Finanz- und Aufgabenplan ist gemäss § 96 Abs. 2 GG der Gemeindever-
sammlung zur Kenntnis zu bringen. Dazu wird eine Zusammenfassung in der 
Weisung abgedruckt, sowie die umfassenden Unterlagen zusammen mit dem 
Budget auf der Website www.stallikon.ch/finanzen aufgeschaltet. 
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Stallikon  4.10.2022 
Finanz‐ und Aufgabenplan 2022 ‐ 2026

Zusammenfassung 
Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus‐Pandemie abzeich‐
nen, führt der Ukraine‐Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg 
der Erträge ausgegangen werden. Grosse Investitionsvorhaben (Schulraum, Sanierung Infrastruktur etc.) von 16,9 Mio. 
Franken  sind  vorgesehen.  In der  Erfolgsrechnung werden mittelfristig  knapp ausgeglichene Ergebnisse erwartet.  Im 
Steuerhaushalt resultiert mit Investitionen im Finanzvermögen (‐2,2 Mio.) und einer Selbstfinanzierung von 11,2 Mio. 
Franken ein Haushaltdefizit von 3,5 Mio. Franken. Dank der aktuell hohen Liquidität können die verzinslichen Schulden 
trotzdem stabilisiert werden. Die Nettoschuld steigt wieder an. Sie  liegt am Ende der Planung bei 9,2 Mio. Franken, 
was einer hohen Verschuldung entspricht. Unter diesen Voraussetzungen wird mit einem unveränderten Steuerfuss 
gerechnet. Bei den Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall) zeichnen sich stabile Tarife ab. 

Die grössten Haushaltrisiken sind bei der weiterhin unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzaus‐
gleich,  Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandzunahmen oder ungünstigen ge‐
setzlichen Veränderungen auszumachen. 

Investitionen zur Erhaltung Lebensqualität  Begrenzung von Substanz und Verschuldung 
Gesamthaushalt 
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Die  Investitionen  liegen  vor  allem  2024/25  deutlich  über 
dem eher tiefen Wert der vergangenen Jahre. 

Der Abbau der Nettoschuld kommt 2023 zum Stillstand 
und die Nettoschuld nimmt bis 2025 wieder zu. Sie liegt 
am Ende der Planung 1,3 Mio. Franken über der unteren 
Bandbreite. 

Ordentlicher Deckungsbeitrag  Attraktiver Steuerfuss 
Steuerhaushalt 
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Stallikon Mittel  
In  allen  Jahren  kann  mit  einem  (kleinen)  ordentlichen 
Deckungsbeitrag gerechnet werden. 

Der Steuerfuss liegt leicht über dem kant. Mittelwert. 
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Finanzpolitische Ziele 
Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten: 

Investitionen zur Erhaltung der Lebensqualität    Messgrösse 
In den nächsten Jahren wird beabsichtigt, den notwendigen Unterhalt zur Werterhal‐
tung und sinnvolle Ergänzungen an unserer  Infrastruktur auszuführen. Dabei  soll die 
heutige  Lebensqualität  erhalten  und  künftigen  Bedürfnissen  Rechnung  getragen 
werden. Neuinvestitionen richten sich nach den ausgewiesenen Bedürfnissen und der 
Finanzierbarkeit. Zur Sicherstellung der Finanzierung sollen sie, samt Kapitalfolgekos‐
ten,  im  Rahmen  der  Finanzplanung  hinsichtlich  Belastung  des  Gemeindehaushaltes 
frühzeitig dargestellt werden. 

 

Investitionsvolumen 

Begrenzung von Substanz und Verschuldung    Messgrösse 
Für die Nettoschuld wird eine Bandbreite von 0 ‐ 2'000 Franken je Einwohner festge‐
legt. Nach der Realisierung  von  Investitionsvorhaben darf die Nettoschuld auf maxi‐
mal 2'000 Fr./E steigen, vor der Vornahme von neuen Projekten muss der Wert aber 
tiefer  liegen,  damit  eine Neuverschuldung möglich wird.  Sobald das Nettovermögen 
positive Werte aufzeigt, sind Steuerfusssenkungen angezeigt. 

 

Nettoschuld in Bandbreite 
von 0 – 2‘000 Franken je 
Einwohner 

Erzielung eines ordentlichen Deckungsbeitrages    Messgrösse 
Die seit Ende der Neunziger Jahre erzielte Unabhängigkeit von den ausserordentlichen 
Erträgen  (Grundstückgewinnsteuern  und  Buchgewinne)  soll  beibehalten  und  die  Er‐
folgsrechnung mit kontinuierlichen Verbesserungen ausgeglichen gestaltet werden. 

 

Selbstfinanzierung ohne 
ao Erträge > 0 

Attraktiver Gesamtsteuerfuss    Messgrösse 
Stallikon will auch steuerlich eine attraktive Gemeinde sein. Die Steuerbelastung (inkl. 
Sekundarschulgemeinde) soll sich nach Möglichkeit stabil entwickeln. Angestrebt wird 
eine  kontinuierliche  Entwicklung  des  Steuerfusses  unter Berücksichtigung  einer  aus‐
geglichenen Rechnung und einer angemessenen Finanzierung der Investitionen. 

 

Gesamtsteuerfuss stabil 

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von an‐
deren Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten 
Massnahmen reagiert. 

Massnahmen 
Im aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele nur teilweise erreicht. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden 
Punkten gegeben:  

Die Nettoschuld verfehlt am Ende der Planung den unteren Grenzwert gemäss Zielsetzung um 1,3 Mio. Franken. Eine 
noch konsequentere Priorisierung der  Investitionsplanung  ist  notwendig, um den Substanzverzehr  zu bremsen.  Soll 
die Zunahme der Verschuldung zusätzlich begrenzt werden, könnte eine noch weitergehende Veräusserung von (un‐
rentablem) Finanzvermögen erwogen werden. 

Um die angemessene Selbstfinanzierung der hohen Investitionen zu gewährleisten ist es wichtig, dass die Erfolgsrech‐
nung keine wesentlichen Defizite aufweist. So kann mit einer Selbstfinanzierung von  jährlich ca. 2 Mio. Franken ge‐
rechnet werden. 

Falls sich das wirtschaftliche Umfeld ungünstig entwickeln würde, wären weitere Massnahmen vorzusehen. 
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Planungsgrundlagen 

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in der Ukraine bzw. die dadurch ausgelösten Wirtschaftssanktionen gegenüber 
Russland schicken die Weltwirtschaft erneut  in den Krisenmodus. Der Aufschwung der Wirtschaft  im Zuge der gelo‐
ckerten oder ganz aufgehobenen Massnahmen zur Eindämmung des Corona‐Virus wird durch neue negative Schocks 
belastet. Die Wirtschaft spürt die Auswirkungen des Krieges in den markant gestiegenen Energie‐ und Rohstoffpreisen. 
Die Schweiz mit vielen im Rohstoffhandel tätigen Firmen ist besonders exponiert. Wenn die Krise nicht weiter eska‐
liert, hat die Schweizer Volkswirtschaft  trotzdem  intakte Aussichten. Auf dem Arbeitsmarkt wurden  so viele Stellen 
geschaffen wie schon lange nicht mehr. Die Teuerung dürfte ansteigen und wahrscheinlich ist auch bei den Zinsen die 
Wende eingetreten. Wegen der Unsicherheiten wird nicht mit einer stark restriktiven Geldpolitik gerechnet. Die gröss‐
ten  Risiken  liegen  in  einer  länger  anhaltenden  drastischen  Eskalation  des  Ukraine‐Krieges,  neuen  Varianten  des 
Coronavirus, der hohen privaten und öffentlichen Verschuldung sowie den Beziehungen der Schweiz zu den wichtigs‐
ten Partnern (EU etc.). 

Einwohnerprognose 
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Aufgrund  der  Einwohnerprognose  und  der  Analyse  der 
Altersstruktur  wird  im  Plan  von  einer  noch  leicht  stei‐
genden Schüler‐ und Klassenzahl ausgegangen. 

Finanzausgleich 
Mit dem Abschluss 2021 liegt die Steuerkraft bei 94 % vom Mittelwert, für 2022 wird mit 97 % gerechnet und ab 2023 
sind knapp 90 % eingesetzt. D.h. mit Ausnahme von 2022 liegt die Steuerkraft unter 95 % vom kant. Mittelwert und es 
kann mit  Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich gerechnet werden. Abschöpfungen wären erst ab 110 % Steuer‐
kraft zu leisten.  

Ausserdem besteht Anspruch auf geografisch‐topografischen Sonderlastenausgleich. Dieser ist bis 2020 aufgrund der 
Steuerfusserhöhungen angestiegen, seither bleibt er ungefähr stabil. Aufgrund der stark gestiegenen Kinderzahl ist ab 
2024 der Eingang von demografischem Sonderlastenausgleich wahrscheinlich. 

Neue Rechnungslegung (HRM2) 
Seit dem 1.1.2019  legen alle öffentlichen Haushalte  im Kanton Zürich die Rechnung nach den Vorgaben des neuen 
Gemeindegesetzes ab. Bei der Einführung wurde entschieden, das Verwaltungsvermögen neu zu bewerten und den 
Ressourcenausgleich abzugrenzen.  

Planungsgremium 
Die bewährte Finanz‐ und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat unter Beizug des externen Finanzberaters M. 
Lehmann, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche 
finanzielle Entwicklung der nächsten  Jahre auf. Der Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen 
Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick  in die Zukunft (Prognosen,  Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, 
Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und ‐bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnis‐
se in einer Dokumentation zusammengefasst. 
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Aussichten Steuerhaushalt  

Mittelflussrechnung (2022 ‐ 2026)
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 11’172      
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. ‐16’869     
Veränderung Nettovermögen 1'000 Fr. ‐5’697       
Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. 2’130         
Haushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. ‐3’567       

Kennzahlen
Nettovermögen (31.12.2026) Fr./Einw. ‐2’339       
Eigenkapital (31.12.2026) Fr./Einw. 7’233         
Selbstfinanzierungsgrad (2022 ‐ 2026) 66%
 

Grosse Investitionsvorhaben 

Verwaltungsvermögen 

‐ Neubau/Erweiterung Schulanlage 
‐ Diverse Strassen‐ und Bachsanierungen 

Finanzvermögen 

‐ Verkauf Landanteil Dorfzentrum 

Die  absehbaren Unsicherheiten  im  Zusammenhang mit dem Ukraine‐Krieg oder  allfällige Massnahmen gegen neue 
Virusvarianten könnten die Entwicklung der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich) bremsen. Gesetzesänderun‐
gen (ZLG ab 2022 und StrG ab 2023) entlasten die Haushalte, umgekehrt wirken sich das KJG (ab 2022), die überpro‐
portionale Aufwandzunahme im Budget 2023 (Soziales, Allg. Dienste, Pflegefinanzierung etc.) sowie die zweite Phase 
der Unternehmenssteuerreform (ab 2024) ungünstig auf den Haushalt aus. Aufgrund der Gemeindeentwicklung steigt 
die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen entsprechend  zu. Die  steigende Schülerzahl  sowie  Lohnmassnahmen 
bei der Kindergartenstufe erhöhen den Bildungsaufwand. Mit viel Nachsteuern und Grundstückgewinnsteuern wird 
2022  mit  einem  Ertragsüberschuss  gerechnet,  danach  zeichnen  sich  bei  stabilem  Steuerfuss  knapp  ausgeglichene 
Ergebnisse ab. Das Eigenkapital bewegt sich zwischen 27 und 28 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt 
die  Selbstfinanzierung  bei  11,2 Mio.  Franken, womit  die  hohen  Investitionen  von  16,9 Mio.  Franken  zu  66 %  selbst 
finanziert werden können. So nimmt die Nettoschuld wieder zu. Sie beträgt am Ende der Planung 9,2 Mio. Franken, 
was einer hohen Verschuldung entspricht.  
 

Erfolgsrechnung  Ergebnis + Steuerfuss 
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Entwicklung Nettovermögen   

Gegenüber der  letztjährigen Planung zeigt sich ab 2025 
eine höhere Nettoschuld. 

In  der  Erfolgsrechnung  stehen  mehr  Finanzausgleich 
höhere Aufwendungen  (Soziales, Allg. Dienste,  Pflegefi‐
nanzierung, Folgekosten Schulraumerweiterung etc.) ge‐
genüber. Gegen Ende der Planung hat  sich die Selbstfi‐
nanzierung leicht verschlechtert. 

Das  seinerzeit  tiefe  Investitionsvolumen  hat  sich  unge‐
fähr um die Hälfte erhöht. 
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Aussichten Gebührenhaushalte 

Mittelflussrechnung (2022 ‐ 2026) Was Abw Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 1’204         112            ‐269          
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. ‐2’881       ‐1’091       ‐            
Haushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. ‐1’677       ‐979           ‐269          

Kennzahlen
Spezialfinanzierung (31.12.2026) 1'000 Fr. 4’752         932            168           
Kostendeckungsgrad (2026) 113% 94% 81%
Selbstfinanzierungsgrad (2022 ‐ 2026) 42% 10% k.A.
Gebührenertrag (2026) Fr./Einw. 224            166            52               
 

Entwicklung Spezialfinanzierung  Entwicklung Benutzungsgebühr 
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Bereich  Tendenz  Bemerkung 

Wasser  Stabil  ‐ 
Abwasser  Stabil  ‐ 
Abfall  Stabil  Negative Selbstfinanzierung 

 

Finanzierung Gesamthaushalt 
Geldflussrechnung
(in 1'000 Franken)
Liquide Mittel (1.1.2022) 6’798      
Geldfluss betriebliche Tätigkeit 8’963      
Geldfluss Investitionstätigkeit
‐ Verwaltungsvermögen ‐20’841  
‐ Finanzvermögen 4’000       ‐16’841  
Geldfluss Finanzierungstätigkeit
‐ Rückzahlung Schulden ‐8’000     
‐ Neuaufnahme Schulden 8’000      
‐ Veränderung Anlagen 1’268       1’268      
Veränderung Liquide Mittel ‐6’610     
Liquide Mittel (31.12.2026) 188         
KK, kurz‐/lfr. Anlagen per 31.12.2026 369         
Schulden inkl. KK per 31.12.2026 1.1% 14’155    
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Investitionen Geldfluss Betrieb

 

Aus  der  Erfolgsrechnung  wird  mit  einem  Mittelzufluss  von  9,0 Mio.  Franken  gerechnet.  Mit  Investitionen  von 
16,8 Mio. Franken (inkl. Veräusserung Finanzvermögen von 4,0 Mio.) ergibt sich ein Fehlbetrag von 7,8 Mio. Franken. 
Die  Finanzierung  geschieht  vollständig  aus  der  aktuell  hohen  Liquidität.  Per  Saldo  können  die  Schulden  stabilisiert 
werden. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden auf 14,2 Mio. Franken. Mit einer Durchschnittsverzinsung 
von 1,1 % kann vom tiefen Zinsniveau profitiert werden, langfristig wird aber auch ein hohes Zinssatzänderungsrisiko 
eingegangen.  
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Die vergangenen Jahre (2017 ‐ 2021) 

Erfolgsrechnung  Nettovermögen 
Steuerhaushalt 
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Selbstfinanzierung Ertrag Aufwand o. Abs.
 

Steuerhaushalt 
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Nettovermögen/‐schuld  

Die  gegenüber  der  Einwohnerentwicklung  deutlich  überproportionale  Steigerung  der  Schülerzahl mit  entsprechend 
höheren Aufwendungen und verschiedene weitere Zunahmen (Allg. Verwaltung, Pflegefinanzierung etc.), im nach wie 
vor günstigen Aufwandniveau, belasten den Finanzhaushalt. Mit einer Steuerfusserhöhung (2018) wurde auf diesen 
Trend reagiert, was anhaltende Ertragsüberschüsse und eine überdurchschnittliche Selbstfinanzierung ermöglichte.  

Für die vergangenen fünf Jahre steht im Steuerhaushalt den eher tiefen Nettoinvestitionen von 6,4 Mio. Franken eine 
Selbstfinanzierung von 16,7 Mio. Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 261 % ergibt. Unter Be‐
rücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (‐0,5 Mio.) resultierte ein Haushaltüberschuss von 10,8 Mio. 
Franken. So konnten die Schulden reduziert und die Liquidität erhöht werden. Die Nettoschuld beträgt per Ende 2021 
noch  3,5 Mio.  Franken.  Das  ist  im  Vergleich mit  den  Zürcher  Gemeinden,  trotz wesentlicher  Verbesserung,  immer 
noch ein überdurchschnittlich hoher Wert für die Verschuldung. Die Gesamtsteuerbelastung (inkl. Sekundarschule) ist 
in den vergangenen Jahren um drei Prozentpunkte angestiegen (Mittelwert stabil). Ein Kostenvergleich mit anderen 
Gemeinden zeigt für 2021 überdurchschnittlich hohe1 Werte für Planmässige Abschreibungen VV und Wasserwerk. 

Mit 3,0 Mio. Franken  liegt die Selbstfinanzierung  im 2021 0,2 Mio. Franken höher als  im Vorjahr. Mit mehr Übrigen 
Steuern  (Nachträge,  Quellensteuern,  Grundstückgewinnsteuern)  konnten  die  Aufwandsteigerungen  (Bildung,  Asyl, 
Pflegefinanzierung etc.), weniger Ressourcenausgleich sowie tiefere ordentliche Steuern wettgemacht werden. Der so 
erzielte Selbstfinanzierungsanteil  (17,2 %)  ist auf überdurchschnittlich hohem Niveau. Mit dem Abschluss 2021  liegt 
die Steuerkraft bei 94 % vom kant. Mittelwert. Bei Werten unter 95 % besteht der Anspruch auf Ressourcenausgleich. 

Mittelflussrechnung (2017 ‐ 2021) Steuern Gebühren Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 16’717       3’033          19’750      
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. ‐6’409        ‐2’692        ‐9’101       
Veränderung Nettovermögen 1'000 Fr. 10’309       341             10’650      
Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. 514             ‐              514            
Haushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. 10’822       341             11’164      

Kennzahlen
Nettovermögen (31.12.2021) Fr./Einw. ‐914            383             ‐530           
Eigenkapital (31.12.2021) Fr./Einw. 6’929          1’415          8’344         
Selbstfinanzierungsgrad (2017 ‐ 2021) 261% 113% 217%  
 

                                                                 
1 Jährlicher Aufwand mehr als 50 Franken/Einwohner bzw. 1'000 Franken/Schüler höher als Mittelwert 
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